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Umwandlung von Wertpapieren SCB Eishockey AG

Betroffene Organisation:  
SCB Eishockey AG 
CHE-104.259.767 
Mingerstrasse 12B 
3014 Bern 

Umwandlung Wertpapiere:  
Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien 
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,  

Bitte beachten Sie das PDF mit der Aufforderung zur Meldung. 

Freundliche Grüsse 

SCB Eishockey AG
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Betreff Aktionärsmitteilung 
 Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien 
 Aufforderung zur Meldung nach Art. 697 i ff. OR 
 
Datum 10. Februar 2021 
 

 
 
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, 
 
Am 1. November 2019 ist das Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen 
Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke (Global Forum-Gesetz) in 
Kraft getreten. Nach diesem Gesetz müssen alle nicht börsenkotierte Aktiengesellschaften ihre 
Inhaberaktien in Namenaktien umwandeln (Art. 622 OR). Die anonymen Inhaberaktien werden 
abgeschafft und durch Namenaktien ersetzt. 
 
Aufgrund dessen wurden mit Generalversammlungsbeschluss der SCB Eishockey AG vom 
31. August 2020 alle 126‘000 Inhaberaktien der Gesellschaft in Namenaktien umgewandelt. Mit 
der Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien verändern sich weder Nominalwerte Ihrer Aktien 
noch Ihre Rechte und Pflichten als Aktionär(in). 
 
Hiermit werden die Inhaberaktionäre, welche ihrer gesetzlichen Meldepflicht nach Art. 697i OR 
bisher noch nicht nachgekommen sind und noch nicht im Verzeichnis der Inhaberaktionäre 
eingetragen sind, aufgefordert, der gesetzlichen Meldepflicht gemäss Art. 697i OR nachzukommen 
und überdies ihre Aktien zwecks Umwandlung der Gesellschaft zuzustellen, und zwar wie folgt:  
 

1. Wir empfehlen Ihnen die Meldung umgehend vorzunehmen, jedoch spätestens bis am 
30. April 2021 (Eingang Meldung bei der SCB Eishockey AG). Bitte verwenden Sie für die 
Meldung das Eintragungsgesuch-Formular (kann bei der Gesellschaft per E-Mail 
(finance@scb.ch) oder telefonisch (031 336 80 80) bestellt werden).  
 

2. Die Inhaberaktien (Aktienzertifikate im Original) sind zusammen mit dem ausgefüllten und 
unterzeichneten Eintragungsgesuch-Formular inkl. Ausweiskopie (natürliche Personen) 
bzw. Handelsregisterauszug / Errichtungsbeleg (juristische Personen) mit 
eingeschriebener Post an folgende Adresse zu senden:  
 
SCB Eishockey AG, z. Hd. Herr Richard Schwander, Mingerstrasse 12 B, 3014 Bern  

 



Der Verwaltungsrat führt über alle Namenaktien ein Aktienbuch, in welches er die Eigentümer und 
allfällige Nutzniesser mit Namen und Adressen einträgt (Art. 686 OR). Als Aktionär der Gesellschaft 
gilt demnach nur, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Damit Sie Ihre Mitgliedschafts- und 
Vermögensrechte wahrnehmen können, müssen Sie sich bei der Gesellschaft melden (Art. 4 Abs. 
1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 21. Juni 2019 [UeB]). Die SCB Eishockey AG 
verzichtet auf die Ausgabe von physischen Aktienzertifikaten und stellt stattdessen Bestätigungen 
über die Eintragung der Aktien im Aktienbuch (Eintragungsbescheinigungen) aus.  
 
Was passiert, wenn Sie sich nicht melden?  
Sollten wir keine Meldung von Ihnen bis zum 30. April 2021 bekommen, ist eine Eintragung in das 
Aktienbuch nur noch auf Antrag beim Gericht bis 31. Oktober 2024 möglich (mit entsprechender 
Kostenfolge für den Aktionär; Art. 7 Abs. 1 UeB). Nach unbenutztem Ablauf dieser Frist verlieren 
Sie Ihre Aktien und damit verbundene Rechte endgültig (Art. 8 Abs. 1 Ueb). Ihre Einlagen 
fallen dann an die Gesellschaft. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme.  
 
Freundliche Grüsse 
 
SCB Eishockey AG  
Der Verwaltungsrat 
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